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Gesetzsammlung
fur das

Königreich Sachsen.

14.

2 4.) Reseript

an die Universität zu #eipzig, die Gesetze für die Studirenden daselbst betr.

vom Zosten März 1822.

Ve GO-TTES naden, Friedrich August, König von Sachsen cc. tc. 6.

Würdige, Hochgelahrte, liebe;, andächtige und getreue. Wir haben eine Revision

der zeither für die Studirenden auf Unsrer Universität zu leipzig bestandenen Gesetze und

Vorschriften für nötbig gefunden, und, im Verfolg dieser Revision, mie Rücksiche auf die

Forderungen der gegenwärtigen Zeic, und auf die einschlagenden Bestimmungen des, we-

gen Verwaltung der Polizei= und Criminal= Rechtspflege zu Leipzig, unter dem 12ten des

jetzigen Monats ergangenen Regulativs „ die nachstehenden Vorschriften zusammenfassen

lassen, welchen Wir hiermit ausdrucklich Gesetzeskraft ertheilen.

Ihr habe daher, wie Wir gnädigst begehren, daß solche gehorig bekannt gemacht

und jedem sowohl jetzt, als künftig auf der Universität zu teipzig Seudirenden ein Abdruck

Gesetzsammlung 1822. r 40 1
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davon zugestellet werde, zu besorgen; auch die genaue Beobacheung dieser Gesetze euch

angelegen seyn zu lassen.

Daran geschiebee Unsre Meinung.

Dresden, am 20sten März 1322.

von Globig.

Friedrich Benjamin Schell, 8.
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Gesetze
fur die

Studirenden auf der Universität Leipzig.

Erster Titel.

Von dem akademischen Burgerrechte der Studirenden.

G. 1.

A wirklich Seudirende sind nur Diejenigen zu bekrachten, welche durch die Inscription

das akademische Bürgerrecht erlangt haben, und bei der Universität Vorlesungen besuchen.

Durch den Besiß eines bloßen Depositionscheins wird das akademische Bürgerrecht niche

erlangt.
 . 2.

Wer die Universität beziehe und als wirklich Studirender Vorlesungen bei selbiger

besuchen will, hat, wenn er eln Auswärtiger, in leipzig niche Wohnhafter ist, innerhalb

vierzehn Tagen nach seiner Ankunfe, ein Cinheimischer, daselbst bereits Wohnhafter aber
inncrhalb acht Tagen, von Zeit des Anfangs der Vorlesungen an gerechnet, bei dem Reckor

der Universität, der Inscription halber, sich zu melden. Wer solches binnen der gesetzten

Frist zu thun unterläße, ist, nach deren Ablauf, doppelte Inscriptiongebühren zu erlegen
verbunden.

G. S.

Jeder, der von einer inländischen Schule auf die Universität kommt, er sei In= oder

Ausländer, muß ein Zeugniß dieser Schule über seine Reifse zum Studiren und über

seine Sittlichkeit aufweisen; der Inländer aber, welcher blos Privatunterriche genossen hat,

ein von dem Rector oder Vorsteher einer gelehrten Schule ausgestellees gleichmäßiges Zeug-

niß beibringen.
( 40°)
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S. 4.

Wer von einer andern Universität kommt, kann nicht anders, als nach Beibringung

des von Seieen derselben erhaltenen Sittenzeugnisses inscribiret werden. Ergiebt sich,

daß er auf auswärtigen Universitäten das Consilium abeundi erhalten hat, so darf er

nur insofern inscribiret werden, als sich, bei eingezogener Erkundigung, kein erhebliches

Bedenken dagegen sindet; jedoch sind dergleichen Subjecte allemal unter besondere Aussicht
zu stellen.

C. 5.

Das durch die Inseription erlangte akademische Bürgerrecht ertheile dem Inseribiren
Ansprüche auf den akademischen Gerichtsstand, und das Recht zum Aufenthalt in teipzig,

so wie alle diejenigen übrigen Vorzüge und Befreiungen, welche die tandesgesetze den

wirklich Studirenden zugestehen.

C. 60.

Verheirathete können in der Regel niche inscribiret werden. Trice aber der Fall ein,

daß ein Verheiratheter solches verlange, so hat er die Ursachen, die ihn dazu bewegen,

dem Rector zu eröfnen, welcher die Inscripeion in diesem Falle nur erst nach mie dem

Concillo perpe#tno deshalb genommener Rücksprache, und mic dessen Beistimmung, zu

ertheilen hat. Hat ein Verheiratheter, bei seinem Gesuch um Inscription, den Umstand,

daß er verheirathet ist, verschwiegen, und die Inscripeion erlange, so ist das Verschwei-

gen dieses Umstandes hinlänglich, um ihn zu ermatriculiren.

ß. 7.
Wenn fünf Jahre vom Tage der Inseription verflossen sind, so erlöschen ihre Wir-

kungen in der Regel, insofern, daß der Immatriculirte, selbst bei einem ununterbrochen

foregeserten Aufenthalte in keipzig, und ungeachteternicht aufgehört bat, Vorlesungen
zu besuchen, dennoch niché länger als ein wirklich Studirender angesehen wird.

6. B.

Wer daher noch nach dieser Zeikt, zum Behuf des Fortstudirens, die Eigenschafe

eines wirklich Studirenden beizubehalten, oder wieder zu erlangen wünscht, muß die In-

scription bei dem Rector, auf eine, von dessen Ermessen abhängige, jedoch bestimmte Zeit
erneuern lassen.

G. 0.

Diese Erneuerung verlängere aber die Eigenschafe eines wirklich Studirenden nur
unter der Voraussetzung, daß die Zeit, auf welche sie ertheilet worden ist, erweislich zum

Besuche akademischer Vorlesungen uber eine der sogenannten Facultatswissenschaften ange-
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wendek wird. Widrigenfalls wird ein solcher Immatriculirter als bloßer akademischer

Schutzverwandter angesehen, dafern er niche überhaupe des akademischen Bürgerreches sich

verlustig gemachs hat.
· 0.10. ,

Vor Ablauf der gesetzlichen funfjahrigen Frist, oder der ihr gewahrten Verlangerung,
wird der Studirende des akademischen Burgerrechts verlustig, entweder freiwillig, dadurch,

daß er die Studien verlaßt und eine andre Lebensart erwahlt, oder wenn er sich verhei—

rathet, oder wenn er durch gesetzwidrige Handlungen, nach Maßgabe gegenwärtiger Ge-

setze, den Verlust des akademischen Bürgerreches verwirkt.

Zwetter Titel.
Von den bürgerlichen Rechtsverhältnissen der Studirenden.

 . 11.

Seudirende sind fähig, alle Verträge, welche auf ihren akademischen Aufenehale Be-
ziehung haben, selbst vor erlangker Volljährigkeit, und wenn sie auch noch unter väter-

licher Gewalt stehen, gültiger Weise abzuschließen, ohne dagegen auf die Wiedereinsetzung
in den vorigen Stand sich berufen zu können, jedoch unter den in den nachstehenden

Artikeln enthaltenen Einschränkungen.

—

. 12.

Studirende haben sich des Schuldenmachens und leichtsinnigen Aufborgens gänzlich
zu entholten, daher ihnen denn auch von Niemanden, bei Verlust der Forderung, zu

creditiren ist. Nur in Ansehung solcher Schulden, welche von den Seudirenden wegen

wahrer, zum tebensunterhale oder ihnen sonst unentbehrlicher Bedürfnisse, gemacht worden
sind, oder bei solchen Gegenständen, welche zwar nicht zu letztern gehören, wo jedoch das

Creditgeben bis auf eine gewisse Summe nachgesehen werden kann, mag, in Gemäßbeie

nachstehender Bestimmungen, den Glaubigern nachgelassen seyn, den Weg Rechtens gegen
ihre Schuldner zu ergreifen. Dagegen werden alle andre von Studirenden, während

ihres Aufenthalts auf der Universität zu teipzig, contrahirte Schulden, und insbesondre

alle Wechsel- und Spielschulden, ingleichen Schulden für xuswaaren, ohne Rücksiche

auf ihren Betrag, für ungültig angesehen. Auch mag eine dergleichen an sich ungültige

Schuld um deswillen nicht für güleig erachket werden, weil der Studirende, im Bezug auf

sie, auf die Wirkung dieser gesetzlichen Bestimmung eidlich oder sonst verzichtete.

d. 15.

Zur ersten Klasse derjenigen Schulden, welche zum Lebensunterhalt oder den sonstigen

unentbehrlichen Bedurfnissen der Studirenden von ihnen gemacht worden, sind zu rechnen:
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1.) die Honorarien der Professoren, Privakdocenten, Sprach-., Exercitien- und andrer

lehrer, ingleichen das in den Privatvorlesungen gewöhnliche Stuhl= und Holzgeld,
2.) Forderungen für Bemühungen des Arzces, Wundarztes und für Arzneien,

3.) Gerichtskosten und Gebühren der Advocaten, so weit leßtere zulässig sind,
4.) Kosten für die Theilnahme an literarischen Instleuren und (esegesellschaften,

5.) Miethzins für Wohnung, Betten und andre nörhige Meubles,

6.) Aufwand für den Mittags- und Abendtisch, jedoch ohne Getränke,
7.) kohn der Bediencen, Aufwärter und Aufwärterinnen,

.) Auslage für Frühstück, Kaffee und andre kleine Bedürfnisse, insofern diese von

dem Hauswirch, oder dem Aufwärter, oder den Aufwärterinnen verlegt worden sind,

0.) Frisir= und Rasirgeld,

10.) Wäscherlohn.
S 1.

Jeder Studirende ist in der Regel verbunden, das Honorar wenigstens sogleich in

den ersten vierzehn Tagen nach dem Anfange der Vorlesungen, oder, nachdem er selbst

sie zum ersten Male besucht hat, vorauszubezahlen.
Wem seine Vermögensumstände nicht gestatten, das Honorar voraus oder überhaupe

ganz zu bezahlen, der muß ebenfalls in dieser vierzehntägigen Frist bei dem tehrer sich

melden, und mic ihm wegen derzugestattenden Nachsiche, oder des zu bewilligenden Er-

lasses, ein Abkommen zu kreffen suchen.

6 G. 15.

Jedem Zuhbrer, welcher in der gedachten Frist enkweder die Vorausbezahlung des

Honorars bewirkt, oder Nachsicht, oder Erlaß erhalten hat, wird eine von dem tehrer

unterschriebene, auch, nach Befinden, besiegelte Karte eingehändiget, welche den Namen
des Zuhörers, die Benennung der Vorlesungen, das Halbjahr und das Datum des ge-

troffenen Abkommens enthält.
Da in dieser Karte nichts von den Bedingungen oder der erfolgten Erfüllung des

lestern enthalten ist, so folgt daraus von selbst, daß sie niche als Quittung gebraucht wer-
den kann.

6. 10.

Nur gegen Vorzeigung einer solchen Karte wird der Zuhörer zur Einzeichnung seines

Namens in die gewöhnliche Zuhörerliste zugelassen, und als wirklicher Theilnehmer der

Vorlesupgen betrachtet. Er kann eher kein Zeugniß über diese Theilnahme verlangen, als
bis er seinen Namen auf die gedachte Art eingezeichnet hat. Auch kann ihm selbst der

fernere Zutrite zu den Vorlesungen verweigert werden, wenn jene vierzehntägige Frist

abgelaufen ist, ohne daß er sich in der vorgeschriebenen Maße legieimirt hat.
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ñ. 17.

Wer nach Ablauf der ihm vomlehrergegonnten Nachsichtsfrist das bedungene Ho-
norar nicht bezahlt hat, von dem wird, auf Anzeige des Lehrers, die ganze Summe,

ohne Rucksicht auf den dem Schuldner bewilligten Erlaß eines Theils, durch das Con-

cilium Perpetunn auf des Schuldners Kosten, beigetrieben. Zu jener Anzeige ist hinrei-
chend, daß die Namen der Restancen, mie der Bemerkung ihrer Schuld, noch im taufe

desselben, oder, wenn die Zeit dazu zu kurz seyn sollte, böchstens in dem des folgenden

Halbjahres, unter der Unterschrift des Lehrers, welcher die Corderung anhängig macht, bei

dem akademischen Gericht eingereicht werden, worauf letteres, ohne Concurrenz des teh-

rers, das weiter Erforderliche besorgen wird.

K. 13. .

Denjenigen, welche, dieser Vorkehrungen ungeachtet, die Honorarien nicht entrich—
tet haben, wird das Sittenzeugniß, die Facultatscensur, und der beim Abgange von der

Universitat erforderliche Reisepaß verkummert werden.

K. 19.

Des nach Ablauf der von dem Lehrer gegonnten Nachsicht in Rest gelassenen Hono—-
rars wegen, konnen diejenigen Stipendien, welche vierzig Thaler — — und daruber

jahrlich betragen, bis auf die Hohe der restirenden Honorarien, verkummert werden, und

in diesem Falle hat der creditirende akademische Docent, unter Nachweisung des Betrags

des schuldigen Honorars, das akademische Gericht zu Verkummerung des Stipendii bei

dessen Administratoren zu veranlassen.

G. 20.

Wer die Universitat verlaßt, ohne seine Verbindlichkeiten wegen der Honorarien zu

erfullen, der soll, im Fall sein Aufenthalt unbekannt ist, Gerichtswegen offentlich an die
Zahlung erinnert werden.

C. 21.

Wenn der tehrer dem Seudirenden das Honorar nichte erlassen will, sich jedoch über-

zeugt, daß derselbe, ihn zu bezahlen, außer Srande sei; so ist der Studirende verbun-

den, über das nicht erlassene Honorar ein Schaldbekenneniß auszustellen, worin er auf

#Ehrenwort verspricht, nach seinem Abgange von der Universität, so bald es ihm

moglich ist, auf jeden Fall aber längstens in drei Jahren, zu bezahlen.
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. 22.

Wer dieses Versprechen nicht erfülle, sollt, wenn er nicht indessen neue Nachsiche

gesucht und erhalten hat, im Fall sein Aufenthalt unbekannt ist, öffentlich an die Erfül-

lung seines Ehrenwortes erinnert werden.

S. 25.

Uibrigens hängé es einzig und allein von dem Lehrer ab, welche Bedingungen wegen

des Honorars er mit den Studirenden eingehen will, und die sogenannten Armuthszeug-

nisse können- ihn blos bestimmen, nach Besinden, die oben erwähnten Schuldverschreibun-

gen anzunehmen.
* „„v/

. 24.

Das in den Privatvorlesungen gewöhnliche Stuhl= und Holz-Geld, ist wäh-
rend der ersten vierzehn Tage an den Amanuensis des tehrers zu bezahlen, widrigen-

falls auch wegen dessen Beitreibung die obigen Zwangsmittel und Maßregeln State finden.

. 25.

Die Professoren, Privatdocenten, Sprach-, Erercicien= und andere tehrer, ingleichen

die Aerzte, Wundärzke und Apotbeker, lehztere wegen gelieferter Arzneimittel, die Ge-

richtsbehörden und Advocaten, endlich die Inhaber literarischer Insticuke und cesegesell-
schaften, sind bei der gerichtlichen Beitreibung ihrer Forderungen an keine andern, als an

die gewöhnlichen gesehlichen Verjährungfristen gebunden.

6. 20.

Der Miethzins für Wohnungen, Betten und andere nöthige Meubles, der Aufwand

für den Mittags= und Abend-Tisch, das Aufwärter= und Wäscher-tohn, und das Frisir= und

Rasir-Geld, dürfen nicht über ein halbes Johr, die §. 13. unter No. Z. angegebenen

Auslagen aber nicht über 12 Thlr. anschwellen. täßt der Gläubiger ein Mehreres zusam-

menkommen, so wird ihm nur in so weit dazu verholfen, als nach obiger Bestimmung

an Schuld erwachsen ist.

. 27.

Zur zweiten Klasse gebören die Schulden:
1.) für Bücher bei dem Buchhändler, bis auf zwölf Thaler, bei dem Antiquar oder

sonst, bis auf sechs Thalerz--
2.) für Musikalien und Copialien, bis auf vier Thaler;

3.) für Schreibematerialien, bis auf einen Thaler;
4.) für Waaren, die zur Kleidung dienen, bis auf zwanzig Thaler;

5.) für Materialwaaren, bis auf drei Thaler,
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6.) für Arbeiten der Künstler, z. B. der Mechaniker, Uhrmacher u. s. w. bis auf

sechs Thaler;
7.) für Buchbinderarbeie, bis auf drei Thaler;

3.) für Schneiderarbeic, mie Inbegriff der Materialien, bis auf dreißig Thaler, ohne

dieselben aber für bloßes Macherlohn, nebst Zuthar, bis auf zehn Thaler;

0.) für Schuhmacherarbeie, bis auf zwölf Thaler:
10.) für Sattler= und Beutler-Arbeie, bis auf sechs Thaler;

11.) für Schwerdtfegerarbeic, bis auf zwei Thaler;
1 2.) bei Kaffetiers, Wein= und Bierschenken, Italienern, Schweitzer= und andern

Bäckern:
a.) für Bier, bis auf einen Thaler;

.) für Wein, bis auf zwei Thaler;
Ic.) für Kassee, Chocolade, Thee, Punsch, tiqueurs und andere Getränke, zusammen

bis auf einen Thaler:;

d) für Backwerk, Confituren und andere Delicakessen, bis auf einen Thaler:

 Cc.) für Gillardgeld, auch wegen Kegel= und ähnlicher Spiele, bis auf einen Thaler:

130 für Wagen-, Pferde= und Schlitten-Miethe, bis auf drei Thaler;

14.) für andere Gegenstände, welche keine unentbehrliche Bedürfnisse, und weder uncer

den verbenannten, noch unter den uruswaaren begriffen sind, bis auf vier Thaler.

ß. 28.

Kleine baare Geldvorschusse uber fünf Thaler sind nur dann gultig, wenn die von

dem Studirenden daruber ausgestellte Handschrift, entweder von dem Rector oder einem

Professor sizuirt ist. Bei geringern Posten kann sich jedoch der Studirende auch ohne
Handschrift, durch sein bloßes Wort, zu Berichtigung des Vorschusses verbindlich ma—

 hen. Oie Signarur einer von einem Studirenden ausgestellten Schuldverschreibung von

Seiten des Rectors oder eines Professors, lege letztern keine Verbindlichkeit auf.

. 20.

Verpfändungen sind nur bis zu fünf Thalern gestatket. Es dürfen aber, bei

willkührlicher Carcerstrafe, weder Bücher, noch Betten, noch Kaufmannswaaren
verpfändet werden.

S. 50.

Eben dasselbe gilt von sremden Suchen, welche dem Verpfändenden von andern Stu-

direnden anvertraut oder geliehen worden sind. Geschähe aber die Verpfändung ohne Ein-

willigung des Eigenthümers, so creten die in den tandesgesehen auf dergleichen Vergeb-
ungen gesetzten Strafen ein,

Gesetzsammlung 1822. ( 41.)
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. S1.

Wenn eine Schuld derzweiten Klasse gerichtlich eingeklage wird; so soll dem Kläger
nur bis zu der für gesehmäßig anerkannten Summe zu seinem Rechce verholfen werden,

und selbst die Verwendung in den Nutzen des Seudirendenist niche vermögend, diese Summe

zu erhöhen.

. 32.

Insonderheie haben Diejenigen, welche einem Studirenden, gegen Unrerpfand, Geld ge-

liehen baben, zu erwarten, daß sie, wenn gleich der ausgenommene Pfandschilling niche

vollständig, sondern nur, so weit es erlaubt ist, nebst den etwanigen Interessen, an sie

selbst, oder, im Fall der verweigerten Annahme, in das gerichtliche Depositum zurückgezahle

worden ist, nach Befinden, mircelst Requisitien ihrer ordentlichen Obrigkeit, zur Heraus-
gabe des Pfandes angehalten werden.

S. 35.

Hat ein Seudirender von den in diese Klasse gehörigen Schulden mehrere einer Art bei
verschiedenen Gläubigern zu gleicher Zeic contrahire, ohne seiner frühern Verbindlichkeiten
derselben Art sich encledigee zu haben, so daß er z. B. mehr als einem Handwerksmanne

für Arbeicen derselben Gattung schuldig ist, so wird er das erste Mal mit achttägiger

und das zweice Mal mie vierzehneägiger Carcerstrafe belegt, im Wiederholung-

falle aber, durch einen, in lareinischer Sprache abgefaßten, Anschlag am schwarzen Brete,
als ein leichtsinniger Schuldenmacher öffentlich bekanne gemache.

8. 34.

Soviel Bucher, Musikalien, Copialien, Schreibematerialien, Waaren, welche zur
Kleidung dienen, und Schuhmacherarbeiten, ingleichen die im 27sten s. unter No. 14.

angegebenen Gegenstande betrifft, muß der Glaubiger, langstens binnen einem halben
Jahre nach der Ablieferung der Waare oder Arbeic, die Bezahlung gerichtlich einfor-

dern, widrigenfalks er des Reches auf dieselbe gänzlich verlustig wird.

#. 35.

Schulden für Saetker-, Beueler- und Schwertfeger-Arbeie follen längstens binnen
vierzehn Tagen nach der Ablieferung, bei Verlust der Forderung, eingeklagt werden.

6. 56.

Eben dieselbe vierzebntägige Frisk, deren Verabsäumung gleichfalls den Ver-

lust der Forderung zur Folge hat, ist bestimme für die gerichtliche Beitreibung solcher Schul-
den, wetche bei Kaffetiers, Weln- und Bierschenken u. f. w. wegen der im 27sten G.

uncer No. 12. benanneen Gegenstände, ingleichen für Wagen-, Merde- und Schliteen-
Mietbe gemache worden sind. Der Anfang dieser Frist wird von dem Tage an gerechner,
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da die in demselben §. festgesesten Summen, welche der einzuklagende Rückstand niche äber-
steigen darf, erfullt worden sind.

. 57.

Den Gläubigern ist, wie es sich von selbst verstehet, unbenommen, wegen sämmtli-

cher vorerwähnter Forderungen, auch früher Klage zu erheben.

G. 36.

Dle oben bestimmcen Einschränkungen erstrecken sich nicht auf die Verbindlichkeit zu
einem Schadenersaße, in wie fern diese durch unerlaubte Handlungen, oder durch erweis-

liche Fahrlässigkeit, den allgemeinen rechtlichen Vorschrifcen nach, begründee ist.

—- si39.

Wenn Jemand einem Studirenden für Bedürfnisse, oder andere Gegenstände des Auf-

wands, Credic gegeben hat, so soll, dafern darüber ein Schuldschein ausgestelle wird,
in diesem die Ursache deutlich und namentlich ausgedrückt werden. Ist aber in dem Schuld-

scheine die wirkliche Ursache der Schuld verschwiegen, oder eine falsche ausgedrückt,, so soll

die Verschreibung, ja selbst die ursprüngliche Forderung, ungülcig seyn, jedoch der Seu-

dirende, wegen Theilnahme an dieser falschen Vorspiegelung, mit vierwöchenelicher Car-

cerstrafe belegt werden.

. 40.

Die auf diesen Titel gegründeren rechtlichen Ausflüchte bleiben auch nach beendigeen
akademischen Steudien der Schuldner in Wirksamkeie.

. 41.

Auch als Gläubiger ihrer akademischen Mitbürger sind Seudirende den sämmelichen
Verordnungen dieses Titels, so weit sie auf selbige Anwendung leiden, unterworfen.

# . 42.

In gemeinen Schuldsachen werden keine Advocacen zugelassen, indem das Verfahren

blos mündlich und summarischist.
· 5.43.

Gerichtliche Angelobnisse der Schuldner, um die gegen sie erhobenen Schuldklagen

abzuthun, konnen nur in solchen Fallen Statt finden, wo dem Gläubiger, den gegenwär-

tigen Gesetzen zufolge, uberhaupt ein Klagerecht zustehet.

 98. 44.

Auch werden diejenigen Glaubiger der zweiten Klasse, welchen eine vierzehnrägige Ver-
jährungfrist entgegen stehe#, (H. 35. und 36.) Gerichtswegen bedeutet, daß sie, bei Ver-

4
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lusi ihrer Forderungen, die Aeleern oder Vormünder ihres Schaldners von dem mit dem

letztern eingegangenen Vergleiche bei Zeiten, und vor Eintrier des verabredeten Zahlung-

termins, benachrichtigen, und, wie solches geschehen, bei den Acten nachweisen.

G. 45.

Zur allmäligen Abtragung einer gerichtlich anzugelobenden Schuld unrer zehn Tha-
ler, dürfen dem Schuldner nicht mehr, als höôchstens drei, beträgt sie aber zehn

Thaler oder darüber, nicht mehr als vier Termine zugestanden werden. Auch sol-

len diese Termine dergestale beschaffen seyn, daß die ganze Schuld längstens in sechs

Monaten völlig bezablet wird.

406.
Ist ein Seudirender im Begriff, die Universitat zu verlassen, so ist die ihm von seinen

Glaubigern gegebene Gestundung fur diese nicht mehr verbindlich, sondern die Schuld,
der später hinaus gesetzten Termine ungeachtet, sofort in ihrem ganzen gesehlichen Umfange

mahn= und zahlbar, dasern nicht ein Anderes vor Gericht oder schriftlich ausgemache ist.

*

Alle Angelöbnisse werden au poena Carceris eingegangen, welches Zwangsmittel auch

bei unterbleibender Erfüllung sofort an dem zur Zahlung bestimmtenTage, auf Ansuchen

des Gläubigers, gegen den Schuldner vollstreckt werden kann, ohne daß es einer anderwei-

ten Vorladung bedarf.

65. 43.

Kommt kein Vergleich zu Scande, so wird die Sache von dem akademischen Ge-

richte sofort durch einen Bescheid entschieden, in welchem dem Schul.ner, dafern er der

Schuld geständig, oder solche sonst gnüglich bescheiniget ist, die Joblung ebenfalls sub
pochn (arceris, mit Einräumung einer vierzehntägigen, bie höchstens vierwöchenc=

lichen Frist, auferlegt wird.
40. *

Nach Ablauf dieser Frist kann gegen den Schutdner, auf Ansuchen des Gläubigers,

wie im &amp; sten §. festgesetzt ist, verfahren werden.

*
Appellationen haben in Sochen diefer Art keine Suspensivkraft, sie mögen gegen das

Verfahren vor der Entscheidung, gegen die Entscheidung selbst, oder gegen deren Vollstrek-

kung eingewendet werden.
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Dritter Titel.

Von Vergehungen der Studirenden und deren Bestrafung.

. ö1.

Sendirende, welche sichVergehungen zu Schulden kommen lassen, werden entweder
nach Grundsätzen der Disciplin und besonderen für sie gegebenen Gesetzen, oder nach den

gemeinen andesgesetzen gerichtet und bestraft. Nur von der erstern Art von Vergehungen

ist in gegenwärtigen Geseten die Rede.

6. 52.

Nach den Grundsätzen der akademischen Diseiplin werden gerichtet und bestrafe:

1.) alle solche Vergehungen die nur von Studirenden begangen werden

Fönnen, (delicia Inolria stuslicsorung);:

diese sind: 1

r Studencenorden und an dere verbocene Verbindungen der Sendirenden;

b.) akademische Aufzüge und Versammlungen, so weit solche verboten, oder

ohne gehbrig gesuchte Erlaubniß angestellt worden sind;
c) Brechung des weiten Arrestes;

d. Beschimpfung anderer Studirenden im Geiste des jetzt sogenannten Commenes

überhaupe, und der akademischen Brüderschaften und Orden insbesondere;

Tc.) Uibertretung der sie besonders angehenden akademischen policeimäsigen Ver-
ordnungen, als: Privatsechtübungen, Tragen verbotener Cocarden u. s. w.

2.) folgende gemeine Verbrechen, so weit sie von Seudirenden begangen wer-

den, als:

aS.) Auflauf der Studirenden, so wie alle von ihnen begangenen öffenrlichen

Unordnungen und Excesse, welche nur se weic sie in andre Verbrechen ausarten,

criminel zu behandeln sind;

b.) unerlaubte Selbstbülfe;
c.) wörtliche und thätliche Injurien der Seudirenden unter einander und gegen

nicht Studirende;
d.) Herausforderungen, Duelle und Rencontres und daran genommener

Antheil, so weit beim Zweikampfe keine Tödtung oder Verstümmelung erfolge ist;
Tc.) verbotene Spiele;
s) alle geringere Vergehungen, die nach den tandesgesetzen oder dem Her-

kommen nicht mehr als zehn Tpaler Strafe, oder vier Wochen Gefängniß

nach sich ziehen (mie Ausnahme der Diebereien und Betrügereien);
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ß. 53.

Die akademischen Disciplinarstrafen wegen vorerwahnter sammtlicher Vergeh-
ungen sind:

1.) Relegation

a) auf immer,
1) auf eine bestimmte Zeic, und in beiden Fällen enrweder nach vorhergegangener

Gefängnißstrafe, oder ohne dieselbe;

Da, wo in gegenwärtigen Gesetzen von Relegation ohne weicern Zusasz die

Rede, ist darunter die immerwährende Relegation zu verstehen.
2.) Wegweisung von der Universitär, (Consilium abeundi.)

Diese ist hauptsächlich als Polizeimaßregel zu betrachten, und wird insbesondere

bei starkem Verdachte erbeblicher Vergehungen, so wie bei der oftmaligen Wiederbolung
kleinerer Excesse, verfüget; «

5.) Ermatriculation; 1

4.) Oeffentliche Bekannemachung einer gesetzwidrigen Aufführung am schwarzen
Brete in lateinischer Sprache;

S.) Carrerstrafe, welche dreifach ist:
a) Carcerstrafe bel Gefangenenkost und ohne Zulassung irgend eines Zuspruchs,

b) Carcerstrafe mie willkührlicher Beköstigung aus eigenen Mitceln, aber ohne Zu-

lassung anderer Personen,

Jc) Carcerstrafe mic willkührlicher Beköstigung und Zulassung derer, welche vom

akademischen Gerichee schriftliche Erlaubniß dazu erhaltcen haben;
Diese dricee Abstufung ist in allen denjenigen Fällen zu verstehen, wo die

gegenwärtigen Gesetze die Gaktung der Carcerstrafe niche näher bestimmen.

6.) Entziehung akademischer Unterstützungen, insonderheie der Königl. Sti-
pendien und des Convictoriums;

a) auf immer;

b) auf einige Zel#t;

7.) Verweise:
a) vor dem akademischen Gerichee,

b) von Seicen des Rectors der Universicät, in Gegenwart anderer, besonders der

etwa beleidigten Personen,

e) von Seiten ebendesselben ohne Zeugen.

. 54.

Alle Studirende sollen des Zwecks ihres akademischen lebens stets eingedenk sepn, sich
blos den Wlssenschaften widmen, und durch unanständiges, ordnungwidriges Betragen,

durch Mäßiggang, taster und Verbrechen sich niche enrehren.
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 . 55.

Kundbarer Unfleiß und ausschweifende tebensart sollen, nach Befinden, den Aelrern,
Vormündern oder Verwandeen, oder Wohlehätern und Unterstützern gemeldet, und noch

überdem mit Verlust der öffentlichen Beneficien, oder Suspension von denselben, oder

mie Verweis, und, bei beharrlicher Forcsezung, mit Ermatriculation, oder Weg-

weisung geahndet werden.

ß. 56.

So wie jeder Studirende bei der Inscription seine Wohnung dem Rector der Univer-

fität anzeigen muß; so soll er auch jede Veränderung derselben sofort bei derErpedition

des Concilli perpe#ui, und durch seinen Hauswirth dem Königl. Polizeiamte melden,

und widrigenfalls mit dreitägigem Carcer bestraft werden.

S. 57.

Kein Studirender darf, bei Vermeidung einer drektägigen Carcerstrafe,

irgend einem Fremden, (worunter ausdrücklich auch auf andern Universicäten Seudirende

zu verstehen sind,) wäre er auch sein nächster Verwandter, in seiner Wohnung über Nache

Aufenthalt gestatten, ohne sogleich nach dessen Ankunfe, oder spätestens am nächsten
Morgen, bei der Expedition des Concilli perpelui, und durch seinen Hauswirch, bei

dem Königl. Polizeiamte, den Namen des Fremden, dessen Scand, die Ursache und die
Dauer seines Aufenehaltes anzuzeigen. Sollee ein, dieser Anordnung entgegen, verschwie-

gener Fremde ein relegirker, oder weggewiesener Studene seyn, so ist obige dreitägige

Carcerstrafe zu verdoppeln.

6 58.

Das Wohnen der Studirenden auf den Dörfern ist gänzlich verboten, das Wohnen

in den Vorstädten und Gärten aber ist nur Denjenigen gestakke#, welchen die akademische

Obrigkeit dazu besondere Erlaubniß gegeben hat.
Wer dem Inhalte dieses Sphen entgegen handelr, wird mit dreitägigem Car-

cer bestrafe.

6. 59.

Studirende sellen sich aller unanständigen Kleidung, ingleichen, wenn sie nicht wegen

milicairischer oder bürgerlicher Verhälenisse dazu berechtigee sind, das Tragen der Uni-
formen, so wie aller und jedartiger Abzeichnungen, welche auf irgend eine besondere Ver-

bindung binweisen, enthalten. Eben so wenig sollen sie starke Knotenstöcke, oder uner-

kaubee Waffen, als Dolche, Raufdegen und sogenannte Schläger, Stoßdegen oder Hehlklin-
gen, oder Sctockdegen u. f. w. kragen.
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Uibertrekungen dieser Vorschrift ziehen, nach Ermessen des Rectors der Universttät,

Verweis, oder drei= bis achttägige, und, bei beharrlicher Widersetzlichkeic, noch

hartere Carcerstrafe nach sich.

s.. 60.

Die -Seudirenden haben den sämmtlichen Professoren und akademischen tehrern die

gebührende Hochachtung und Oanköarkeit für den Unterricht, welchen sie von ihnen ge-
nießen, zu bezeigen. Insbesondere sollen sie aber gegen den Rector der Universicär oder

dessen Stellvertreter, so wie gegen die ihnen vorgesezten Behörden überhaupc, diejenige

Ehrerbietung beobachten, welche sie jenen, als Oberhaupc der Universicät, und diesen als

ihren Vorgesetzten schuldig sind.
. 01. «

Demzufolge sollen sie den Befehlen gedachter Behorden, und insbesondere des Rectors

oder seines Stellvertreters, unweigerlich Gehorsam leisten und auf jede, in dessen Namen

ihnen bekannt gemachte Vorladung, zur bestimmten Zeit an dem Orte sich einfinden, wo—

hin sie beschieden werden.

6. 602.

In Sachen Vergehungen betreffend, ergehen die Vorladungen schon das erste Mal,
in Schuldsachen aber erst das zweite Mal, bei Strafe der Apprehension.

. 653.

Wer bei Serafe der Apprehension vorgeladen ist, und vorsätzlich außenbleibt, wird

mit dreitägiger, wer aber überhaupt irgend einer Vorladung Folge zu leisten, aus-

drücklich sich weigert, mit vierzehntägiger Carcerstrafe belegt.

S. 64.
Wer durch Apprehension nicht zu erlangen ist, wird am schwarzen Brete, mit Ein—

raumung einer dreiwochentlichen Frist, offentlich vorgeladen, und, wenn er darauf nicht

erscheint, nochmals auf gleiche Art, jedoch mie Einräumung einer sechswöchentlichen Frist,

bei Strafe der Relegation „citirt.
ñ. 656.

Uiberhaupt darf Derjenige, der vor den Rector, oder das Gericht geladen ist, ohne

besondere Erlaubniß, nicht verreisen, noch von Leipzig sich wegbegeben. Widrigenfalls
wird er, nach Verfluß eines achttägigen, von dem Tage, an welchem er hatte erscheinen

sollen, an zu rechnenden Zeitraumes, in den offentlichen Zeitungen vorgeladen.
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8. 66.

Wer einer der', im 52sten phen erwahnten, wichtigern Disciplinarvergehungen in

hohem Grade verdächtig und vor angestellter Untcersuchung ausgerreten ist, wird, nach

Befinden der Umstände, soforc, mittelst öffentlichen Anschlages, bei Strafe der Relega-
kion vorgeladen. «

s-67.

Den Pedellen und ubrigen zur Gerichtsfolge gehorigen Personen, welche die Befehle
der akademischen Obrigkeit zu vollziehen haben, muß mit der gehorigen Bescheidenheit be-

gegnet werden, und es darf sich ihnen kein Studirender widersetzen. Die ihnen zugefug—

ten Beleidigungen und Widersetzlichkeit werden, wenn sie nicht in hartere Verbrechen

ausarten, mit mehrwöchentlicher Carcerstrafe geahndet.

S. 63.

Wer den, im Namen des Reckors der Universität, ihm angekündigten Stadtarrest

bricht, und ohne besondere Erlaubniß die Sctadt verläßt, oder Sachen, auf welche von

Seiten des akademischen Gerichts in Schuldangelegenbeiten eines Studirenden Beschlag

gelegt worden ist, beimlich fortschafft oder fortschaffen läßt, wird, wenn er auch weiter
keiner strafbaren Handlung sollte uberfuhrt werden konnen, relegir#.

*•!*“
Das Abreißen oder Beschädigen der am schwarzen Breke angeschlagenen obrigkeit-

lichen Verordnungen, wird, als eine frevelhafte Verletzung der, der Obrigkeit schuldigen

Ehrerbietung, nach Besinden, mit Wegweisung oder mit temporairer Relegation

bestraft.
—

1 S. 70.

Die Studirenden haben sich überall, wo sie öffentlich, einzeln, oder in Zusammen-

kunften erscheinen, eines anständigen, männlichen und humanen Betragens zu befleißigen.

. 71.

Jede Beleidigung anderer Stande, durch verachtliche Reden und Handlungen, jede

Storung des öffentlichen und Privatvergnugens, die sie absichtlich verursacht haben, soll

aufs geringste mit Privat- oder offentlichem Verweise, und, nach Unterschied der Falle,

mit zwei= bis achttüägigem Carcer der zweiten oder dritten Gattung, bestraft werden.

9. 72.

Auch bei offentlichen Versammlungen, insonderheit in= und vor dem Schauspielhause,

baben sich die Studirenden alles unruhigen und ungesitteten Betragens, so wie des

Gesetzsammlung 1822. 42 IL
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Pochens, Pfeifens, Scharrens, Schreiens und alles dessen, was das öffentliche Ver-

gnügen stören kann, nicht weniger des ungesitteten Stoßens und Drängens, bei Vermeid-
ung ein= bis achttägiger Carcerstrafe der zweiken Gattung, nicht minder vor

Anfang des Schauspiels und in den Zwischenakten, sich des ungesicteten Trommelns,

Pochens und Schreiens, bei zwei= bis sechscägiger Carcerstrafe, zu enthalten.

. 76.

Auf den Seraßen und öffentlichen Plätzen sollen die Studirenden theils unter ein-

ander, theils gegen andere Personen, sich auf die, den gesiceeten Ständen eigene, an-

ständige Weise betragen, sich des ausschließlichen Bekretens der breiten Seeine nicht an-

maßen, noch irgend Jemand, der ihnen begegnet, davon wegweisen, oder wegdrängen:

auf Gassen oder öffentlichen Spaziergängen niche in gedrängten, und in einander geschlos-

senen Reihen gehen; so wie überhaupt keine, für Andere nachtheilige oder kränkende

Handlung unkcernehmen. Jede Uibertrecung dieser Vorschrift soll mit gerichtlichem oder
Privatverweife, oder mic zwei= bis sechstägiger Carcerstrafe geahndet werden.

S. 74.

So wie sich überhaupct die hier Studirenden den, die gesammten Einwohner der

Sctadt verbindenden, Polizeiordnungen, so weit sie ihr öffentliches Becragen betreffen, ge-

mäß zu bezeigen haben; so sollen sie insonderheit aller, die Ruhe der Einwohner stören-
den Handlungen, des tärmens, Rufens, Schreiens, Singens, Vivak= oder Pereat-

Rufens auf den Straßen sich enehalten. Ist dies von Einzelnen geschehen, so soll vier-

bis achttägige Carcerstrafe, haben es Mehrere vereiniget gethan, acht= bis zwolf-
tägige, wenn es aber des Nachts geschiehet, verdoppelte Strafe Statt sinden.

S. 7

Alles, was uberhaupt der guten Ordnung zuwider ist, als: Schiessen in und vor

der Scade, schnelles Fahren und Neicen, Tabackrauchen auf öffentlichen Seraßen und

Spaziergängen, Haleen großer Hunde, welche ohne Aufsicht berumlaufen, und noch mehr
das Mitbringen von Hunden aller Ark in die Hörsale u. s. w., ist den Studirenden,

bei Vermeidung ernstlichen, nach Besinden, öffentlichen Verweises, oder willkühr-

licher Carcerstrafe untersage.
F. 76.

Unerlaubtes Eindringen in geschlossene Gesellschaften wird mit dreitägiger Car-

cerstrafe geahndecz würde aber dabei Jemand zugleich wörtlich oder chätlich beleidiger,
so sollen dergleichen Beleidigungen strenger, als es mit Jujurien derselben Art unter an-

dern Umständen der Fall seyn würde, bestraft werden. ·
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5 77.

Auch sonst und an sich erlaubee Felerlichkeiten, als Aufzüge, öffentliche Beglei-

tungen, Bälle, Pripatschauspiele dürfen die Studirenden nicht veranstalten, ohne vorher die

Genehmigung des Rectors der Universitäc erbeten und erlange zu haben.

". 78.

Eine deshalb an den Rector abzuordnende Deputation darf nicht über vier Personen

stark seyn. Die Uibertrerung dieses Verbots soll, mit Rücksicht auf Anzahl, Beweg-
gründe und Umstände, mit Verweiß oder Carcerstrafe geahndet werden.

. 70.

Ist eine solche Feierlichkeit ohne Erlaubniß unternommen worden, so sind die An-

fübrer und Veranstalter, jeder mit drei= bis vierwöchentlichem Carcer zweiter Gat-

tung, die Theilnehmer aber, ohne Unrerschied, mie acht= bis zwölfrägigem Carcer

dritter Gattung zu bestrafen; ist aber, eines errheilten Verbors ungeachrec, eine dergleichen

Feierlichkeit dennoch vor sich gegangen, so sollen die Strafen verdoppelt werden.

S. 80.

Auch zum Behuf einer deshalb zu baltenden Beratbschlagung dürfen die Seudi-

renden, ohne Vorwissen und Erlaubniß des Rectors der Universität, oder, wenn diesen

die zu veronstaltende Feierlichkeit betrifft, des Erreckors, sich bei drei= bis viertägiger

Carcerstrafe, weder öffentlich, noch an Privakorken versammeln. Wer dergleichen Zu-

sammenkünfte zusammen beruft, oder bei sich gestaccet, ist mit doppelter Strafe zu be-

legen.

. 61.

Jeder Erceß, der bei einer solchen, ohne Erlaubniß, oder dem Verbote entgegen,

gehaltenen Versammlung oder Feierlichkeic erfolge, soll, wenn er nicht in das Verbrechen

des Tumules übergehet, dessen Strafe nachher bestimme werden wird, mie verdoppel-

ter Srafe geahndet werden.

S. 32.

Die Seudirenden dürfen weder in, noch außer der Setadr, in vereinigken Haufen,

die uber zwanzig Personen stark sind, mit einander ziehen; haben sie dieß dennoch gethan,
so sollen die Theilnehmer mit achttägiger Carcerstrafe zweiter Gatcung, die Urheber
und Anführer aber mit verdoppelter Strafe belegt werden.

Alle von einer solchen vereinigken Zahl öffentlich verübte Excesse sollen als cumul-

tugrisch bestraft werden.
 uls
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. 83.

Jede Beeinträchtigung der öffenclichen Ruhe, Eindrängen in die Thore unter Wer-

weigerung des Thorgroschens, Beleidigung des Feld= oder Stadt-Milikairs, der von der

Obrigkeit beorderten Gerichessubalternen oder Pedellen, Polizeibedienten und Gerichtsdie-
ner, sollen, wenn sie von einem tumuleuirenden Haufen begangen werden, an den bloßen

An- oder Woreführern mie zwei= bis dreimonatlicher Carcerstrafe der ersten oder

zweiten Gaktung, an den unmittetbaren Verübern der Thätlichkeiten mie ein= bis vier-

monatlicher Carcerstrafe erster oder zweiter Gattung, und, nach Befinden, mie
nachberiger We gweisung von der Universitär, an den übrigen Tumultuanten aber, aufs

wenigste mit zwölftägigem, aufs böchste mit zweimonatlichem Carcer erster und

zweiter Gattung, bestraft werden.

C. 64.

Ist es dabei von Seiten der Tumultuirenden zu Gewaltthäcigkeicen an obrigkeitli-

chen Personen, Einwerfen der Fenster, körperlichen Verlezungen einzelner Menschen, be-
sonders der Wachten unbd zur Aufrechthaltung der öffentlichen Sicherheit bestimmeen

Personen, gewalesamer Durchbrechung der Thore, und andern gewaltsamen Störungen

der öffentlichen Sicherheit gekommen, so sollen vorstehende verhälcnißmäßige Carcerstrafen
verdoppele, und vom Carcer der strengsten Gackung verstanden, auch außerdem noch

die Anführer und Anstifter mie Relegation auf immer, die übrigen aber mie kemporairer

Relegarion oder Wegweisung bestraft werden.

S. 35.

Sind biernächst dabei von den Tumultuanten Tödungen, oder Verstümmelungen

md lebensgefährliche Verlehungen verübt worden, oder haben sich die Verbrecher bei ihren

Gewaltthätigkeiten tödlicher Wuffen bedienc, oder ist es überhaupé zu einem förmlichen,

absichelich erregten Aufruhr gekommen, dessen Ausbruch von dem Augenblick an zu rechnen

ist, wo ein versammelter Haufe sich den Befehlen der Obrigkeic thäeclich widersetze, oder

den ausgeschickeen Wachten oder Gerichtspersonen Gewalt entgegen gestellec hat; so soll wi-

der die Schuldigen oder Verdächtigen mit der Criminaluntersuchung und Bestrafung nach

den tandesgesehen verfahren werden, da denn die in deufelben, nach Unterschied der

Fälle, bestimmten Todes- oder Zuchehaus-, oder andere Criminal. Serafen Srate finden

können.

. 86.

Einzelne, die sich ohne Auflauf oder Tumult, der im 33sten &amp; erwähnten Verge-

hungen schuldig gemacht haben, sollen mit dreiwöchentlicher bis zweimonatlicher
Carcerstrafe erster oder zweicer Gaktung; haben sie aber die im Zästen §. beschriebenen
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oder ähnliche Verbrechen begangen, mit ein- bis viermonatlicher Carcerstrafe erster

Gattung, und, nach Befinden, mie kemporairer Relegation oder Wegweisung bestraft
werden. sci-

5.87..

Wer durch Anschlage am schwarzen Brece, oder in Hörsälen, oder ausgestreute Zet—

tel, oder auch mündlich, insonderheit durch den Aufruf, „Burschen heraus,“ oder einen
äbnlichen , die Seudirenden zusammenberuft, und dadurch Auflauf veranlaßt oder verbrei-

tek, soll mie ein bis dreimonatlicher Carrcerstrafe erster Gatcung, und, nach Be-

finden, mit Wegweisung oder temporairer Relegation bestraft werden.

–. 66.

Wer schriftliche Aufforderungen dieser Art findek, oder angeschlagen siehet, soll sol-
che aufheben oder abreissen, und dem Rector überbringen, oder ihn wenigstens von deren

Inhalte benachrichtigen.

 -

Alle, auf gewisse Tage, Stunden oder Zeiten festgesecte, die Grenzen eines freund-

schaftlichen Zuspruchs, durch die größere Zahl der Versammelten, überschreitende Zusam-
menkünfte an Privat= oder öffentlichen Orcen, auf dem tande oder in der Stadt, oder

den Vorstädeen, sind, wenn sie auch keine Ordens-, oder andere ähnliche Verbindungen zum

Gegenstande haben, den Seudirenden bei nachdrücklicher Serafe untersagt, und ihnen nur in-

sofern nachgelassen, als dazu von dem Rector Erlaubniß ertheilt worden ist. tetzere ist eben-

falls zu außerordentlichen Zusammenkünften bei feierlichen Gelegenheiten erforderlich.

". * 00.

Das Halten der in dem Geiste der rohen und gemeinen Seudentensitten der Vorzeic

eingerichteten Trinkgelage oder sogenannten Commerce, ist schlechterdings, und unter allen

Umständen, auch unter jedem andern Namen, verboten. Jeder, der daran Theil nimmr,

soll mie achttägigem, im Wiederholungfalle aber mit zwölftägigem Carcer zwei-

cer Gattung belege, auch, nach Befinden, bei ösfterer Wiederholung, von der Universttät

weggewiesen werden.
Diejenigen, welche dabei prasidiren, sollen das erste Mat mit dreiwochentli—

chem Carcer zweiter Gattung bestraft, und, im Wiederholungfalle, von der Univer—

sität weggewiesen werden. Wer dergleichen Gelage zusammenberuft, seine Wohnung

dazu hergieb#, oder den Wirth dabei mache, soll die Strafen, die den einzelnen Theil—
nehmern angedroht sind, doppelt leiden. «
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K. 91.

In Privatwohnungen sollen keine Fecheübungen gehalten, auch keine Schläger,
PHieber oder Rappiere aufbewahrt werden. Uibertretungen werden zum ersten Male mit achr-

tägigem Gefängnisse, im Wiederholungfalle. aber mie Wesweisung bestaft, auch
jedesmal die vorgefundenen Waffen Gerichtswegen weggenommen.

6. 92.
Fechtgesellschaften durfen nur auf offentlichem Fechtboden gehalten werden, und auch

da nicht anders, als im Beiseyn des verpflichteten Fechtmeisters, oder seines behorig ver—

pflichteten Vorfechters. Das Verzeichniß der Sendirenden, welche an diesen Gesellschaf.
ten Theil nehmen, wird monatlich vom Fechtmeister bei dem Concilio academico einge-

reicht. Während der tectionzeit wird der Fechtboden verschlossen gehalten, und keinem

fremden Zuschauer, er sei, wer er wolle, der Zutritt erlaubt.

F. 93.
Sollee, wider Erwarten, ein Seudirender, aus irgend einer Art des Spiels seine

Hauptbeschäfeigung machen, so wird er, wenn auch nur satesame Verdachtsgründe vor-

handen sind, durch das Consilium abeundi, im Fall einer vollständigen Uiberführung
oder des Eingeständnisses aber, durch die Relegarion, als ein schädliches Mieglied, auf
immer von der Universicäc eneferne werden.

L. 04.

Wer irgend eine Art von Hazardspiel, enkweder an einem öffentlichen Orte oder in

einem Privathause getrieben zu haben geständig, überführe, oder auch nur, glaubhaften

Anzeigen nach, sattsam verdächtig ist, soll das erste Mal mie dreitägiger, im Wie-

derholungfalle aber mie achttägiger Carcerstrafebelegtwerden.

9. 05.
Diese Strafen werden bei denjenigen Seudirenden, auf deren Zimmer gespiele wor-

den ist, wenn sie selbst miegesoiele haben, verdoppelk. Haben sie zwar. nicht miege-

spielt, solches aber gleichwohl zugelassen, oder darum gewußt, so werden sie gleich den
Spielenden selbst bestraft. —

..% *:
Wenn Jemand diesem Verbotenum dritfen. Mal zuwider gehandele hac, so wird er,

selbst auf bloßen hinreichenden Verdacht, von der Universitat wegsewiessen.
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Andere gesellschafeliche Spiele werden nur in seo weit bestraft, als dabei zu hoch ge-

spielt wird, oder Studirende sich denselben so bingeben, daß sie darüber ihre eigentliche
Bestimmung des Studirens vernachlässigen. In diesen Fällen stehet dem Rector frei,

dergleichen Seudirende ernstlich zu verwarnen; und, wenn solches zu wiederholten Malen

ohne Erfolg gescheben ist, mögen sie von der Universität weggewiesen werden.

« ss9ZL

Alle geheime Verbindungen der Studirenden unter einander, sie mogen nun den

Namen der Orden, Burschenschaft, Kränzchen, tandsmannschaften, Klubbs, oder irgend
eine andere Benennung haben, sind, welcher Zweck dabei auch vorgegeben, oder wirklich
vorhanden sei, und man mag sich dazu mit einem Eide, oder ohne denselben, verpflich-

ten, unbedingt und schlechterdings verboten.

G. 00.

Daher soll jeder bei seiner Inscripeion dem Reckor das Ehrenwort geben, daß er

in keiner dergleichen geheimen, oder sonst verbokenen Verbindung stehe, noch in solche
treten, vielmehr, wenn seine dießfallsige Versicherung ungegründet, oder er wortbrüchig

befunden werden sollte, als ein Ehrvergessener betrachtet seyn, und den in den nachfolgen-

den Artikeln angedrohecen Serafen, ohne Widerrede, sich unterwerfen wolle; wer aber dafür

bekannt, oder auch dessen sehr verdächtig ist, baß er bereits Antheil an dergleichen Ver-

bindungen habe, dem soll die Immatriculation ganz versagt werden.

9. 100.

Wer eine solche Gesellschaft stiftet, so wie Derjenige, der als Vorsteher oder Se-

nior, oder unker irgend einem andern Namen an der Spite dieser Gesellschaft steher, soll

mit sechsmonatlichem Carcer der ersten Gattung, und mie immerwährender Re-

legation bestrafe werden.

. 107.

Sind mehrere Seifter oder Vorsteher vorhanden, so sinder gegen jeden von ihnen
gleiche Strafe State.

5 102.

Die übrigen Beamreten einer solchen Gesellschafe, als die Cassirer, Secretaire und
dergleichen, so wie die, welche, auch nur in einzelnen Fällen, sich zu Abgeordneten, Re-

präsentanten oder Correspondenten in Angelegenheiten der Gesellschaft brauchen lassen, wer-
den mie immerwährender Relegation, und hiernächst mit der Hälfte der den Srif-

tern und Vorstehern angedroheten Carcerstrafe belegt.
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8. 103.

Wer zur Theilnahme an einer solchen Gesellschaft Andere beredet, oder anwirbt, soll

gleiche Strafe mit den Beamteten, wenn er aber solches, unter ausdrucklicher Androhung

der Herausforderung, oder mit Hindeutung auf dieselbe, oder unter Androhung einer

Beschimpfung gethan hat, gleiche Strafe mit den Stiftern der Gesellschaft leiden.

5. 104.

Wer einer Verbindung dieser Art zwar beigetreten ist, jedoch dabei kein Ant beklei—

det, noch sonst für dieselbe auf die im 102. und 105. F. beschriebene Weise sich thätig
bezeigt hat, der soll, er mag nun kurze oder lange Zeit Mitglied derselben gewesen seyn,

mit zweimonatlichem Carcer der zweiten Gatcung und mie Relegation bestraft
werden.

. 105.

Sollten die Grundgesetze einer solchen Gesellschaft die Enebindung von Eiden und

an Eides Statt geleisteten Versprechungen von dem an den Rector, oder gerichtlich gegebe-

nen Ehrenworte, oder von gerichtlichem Angelöbnisse oder Aufmunterungen zum Ungehor-

sam gegen die Obrigkeit, und zur Erfüllung der Regeln des sogenannten Studenten-Com-

ments, oder zu andern verbrecherischen Zwecken enthalten; so sollen die angedroheten Car-

cerstrafen verdoppelt, auch der kandes= und Ortsobrigkeit eines solchen Verbrechers derselbe

in den Relegationpatencen, als ein für die Sicherheit und Ruhe des gemeinen Wesens

gesährlicher und des öffentlichen Vertrauens unwürdiger Mensch ausdrücklich bezcichner
werden.

. 10.

Kann man bei Erörkerung dieses Vergehens zu keinem Geständnisse und zu keiner

vollständigen Uiberführung des Angeschuldigeen gelangen, so soll dennoch, wenn auch nur

starke Verdachtsgründe vorhanden, die Wegweisung unauebleiblich und sofort Seatt finden.

 10.

Es genügen aber zur Wegwessung in diesem Falle, außer den sonst etwa vorhan-

denen, folgende verdächtig machende Anzeigen und Merkmale:

a) das verbotene Tragen unanständiger Kleidung, oder irgend einer auf dergleichen
Verbindungen hinweisenden Auszeichnung, z. B. an den Hüchen, Muten, Uhr-

bändern, in den Knopflöchern u. s. w.

1h.) auffallender Unfleiß oder Vernachlässigung des Studirens;
2) notorische Gewohnheit, Händel zu suchen, und sich, besonders gegen Wehrlose,

brutal zu betragen;
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d) bekannte und wiederholte Theilnahme an Excessen und Raufhandeln, und freiwillige

Einmischung in dieselben, namenelich aber wiederholte Theilnahme an Duellen,
in der Eigenschafe des Secundanten, Zeugen u. s. w.

e) überhaupt eine mit den Grundsäßen des rohen Seudentenzeistes übereinstimmende
Handlungweise, welche ssch im äußern Betragen, besonders an öffentlichen Or-
ken, im Umgange, so wie in der Art der Vergnügungen und Beschäfeigungen zu

characterisiren pflege.
S. 108.

Enddecke sich die Gewißheic oder starke Vermuthung der mehrern oder mindern Theil-

nahme an dergleichen Verbindungen, auch nach dem Abgange eines Studirenden von hie-

siger Universitär, so soll dieses, wenn er eine andre Universicät bezogen Har, letterer ge-
meldet werden.

 . 100.

So wie überhaupt die Wegweisung von der Universität und die Relegation

einer künftigen Anstellung in dem Königl. Sächsischen Dienste nacheheilig wird; so ist
solches noch vielmehr dann der Fall, wenn diese Strafen wegen Theilnahme an Orbens-

oder landsmannschaftlichen, oder andern dergleichen verbotenen Verbindungen auferlege
worden.

8. 110.
Wer Veranlassung erhalt, zu einer solchen Gesellschaft zu treten, oder Andere als

Mieglieder oder Theilnehmer derselben kennen lernt, soll solches dem Reckor der Univer-
sität, oder dem akademischen Conciltum, unverzüglich anzeigen.

. 111.

Derjenige, welcher eine solche Gesellschafe der akademischen Obrigkeie anzeige, soll,
wenn er blos Mitglied derselben ist, mie aller Serafe verschont, wenn er aber Siifter, ein

Beamteter oder diesem gleich zu achten ist, mic einer nach Verhäleniß der Umstände zu

mildernden Strafe belege werden. Hae sich aber ein Studirender von einer geheimen

Verbindung vor seiner vorgesetzten Behörde losgesage, auch darauf, daß er einer derglei-
chen geheimen Verbindung nicht wieder beicreten wolle, sein Ehrenwort gegeben und ist
derselbe dennoch wieder beigetreten, so ist er mit dreimonatlicher Carcerstrase der

strengsten Gattung und der Relegation zu bestrafen; auch ist bei der öffentlichen Be-

kanntmachung der Relegation, die Scate gehabte schimpfliche Brechung des gegebenen
Ehrenworks ausdrücklich zu erwähnen.

. 112.

Wörtliche Beschimpfungen eines Stubenken gegen den Andern sind mie achttägi-
gem bis dreiwöchentlichem Carcer der zweiten Gattung zu bestrafen.

Gesetzsammlung 1322. ( 45 Il
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i 5—113. .

SindfeinössentlichenVersammlunge.besonderemHorfalenoderthonvtctormm,
ausgestoßen worden, so soll die Serase von vierwöchentlichem bis zu sechs wo—
chentlichem Gefängnisse zweiter Gattung erhöhet werden.

G. 114.

Hat aber der Beleidigee dem Beleidiger sreiwillig verziehen, und dieser schriftlich oder

mündlich (und zwar im letztern Falle, auf Verlangen, in Gegenwart zweier Zeugen) den
Beleidigeen ernstlich um. Verzeihung gebeten, so soll, wenn anders dieß nicht zum Scheine

geschehen, und keine Ausforderung darauf erfolgt ist, keine Veranewortung, noch Strafe
Statt finden.

8. 115.

Ware jedoch durch die in einer Versammlung ausgestoßene Beleidigung bereits ein

offentliches Aufsehen erregt worden, so soll Amtshalber untersucht, und auch im Fall der

Privataussohnung dennoch drei= bis sechstägige Carcerstrafe an Infjurianten voll-

zogen werden.

6. 116.
Derjenige Student, welcher dem Andern durch verlaumderische Anschuldigung falsch—

lich beigemessener Verbrechen an seiner Ehre zu schaden trachtet, oder Pasquille und andre

Affentliche Schmahschriften gegen einen andern Studirenden verbreitet, soll, nach dem Grade

der Schmahung und dem Umfange ihrer Wirksamkeit, mit sechswochentlicher bis

zweimonatlicher Carcerstrafe zweiter Gattung belegt, und, nach Besinden, rele-
girt werden.

S 117.

Wer den Andern durch Geberden, Drohungen mie der Hand, oder durch Thärlichkei-

ten beschimpfe, soll sechswöchenrliche bis zweimonatliche Carceestrafe zweiter

Gattung leiden.
# . 11.

Geschiehet es mit Stock, Knittel, oder Peiesche, so soll wenigstens dreimonar-
liches Carcer der ersten Gackung; wenn aber die Mißhandlung an einem äöffentlichen

Orte vorgefallen, oder der Hausfriede dabei gebrochen worden ist, oder Mehrere die Miß-

bandlung vereint verübt haben, nach verbüßter Strafe, immerwährende Relegacion
Statt finden.

Werden jedoch alle diese Thätlichkeiten unvorbereicet und in der ersten Hitze verubt,

so ist, unter Wegfall der Relegation, die Gefangnißstrafe auf die Hälfte herabzusetzen.
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. 120.

Haben Mehrere einem aufgelauert, um ihn durch Thärlichkeiten zu beschimpfen, und

ist das Verbrechen vollzogen worden; so sollen Alle, sse mögen nun Antheil an den Thäc-

lichkeiten selbst genommen haben, oder niche, mit sechsmonatlichem Carcer zweiter

Gattung und nachheriger immerwährender Relegation bestrafe werden.

. 121.

Sind alle diese Beschimpfungen geschehen, um einen Andern zur Herausforderung,

oder zum Duell zu nöchigen, oder sich nach den barbarischen Regeln des sogenanncen

Sendenten-Comments in Avantage zu sehen, so soll, wenn auch keine Ausforderung und

kein Duell darauf erfolge ist, statt der Carcerstrafe zweiter oder dritter Gattung, eben

so lange Carcer strafe erster Gattung vollzogen, undsodann der Verbrecher mit immer-
währender Relegation bestrafe werden. "

S. 122.

Haben in allen diesen Fällen Verstümmeluyngen, Anfälle mie ködlichen Waffen , oder

schwere, oder gar lebensgefährliche Gesundheics= und körperliche Verletzungen, neben der

Ehrenverletung, Statt gefunden, so soll die Sache niche disciplinarisch, sondern criminell
behandelt und das Verbrechen nach den landesgesetzen geahndec werden.

5. 125.

Beleidigungen, welche, außer den obenangegebenen Fällen, zwischen Studirenden und
Personen andrer Stände vorgefallen sind, werden zwar auch nach den tandesgesetzen be-
urtheilt, jedoch wird diesfalls, dafern sie niche in die im 35. und 121. §. beschriebenen

Verbrechen ausarten, das disciplinarische Verfahren beibehalten.

. 124.

Niemand foll eine ihm widerfahrene Injurie selbst rächen, sondern, wenn er reche-

liche Genugehuung verlangt, und der Beleidiger sie zu geben sich verweigert, sich deshalb,
und ebe er die Sache gerichtlich anbringt, an den Rectkor der Universität wenden.

6 125.

Es stehet ihm frei, das tetztere durch einen Andern, oder mit der Bilte zu thun, daß

sein Name verschwiegen bleibe; doch muß er letztern Falls Zeugen benennen, oder andre
glaubhafte Umstande beibringen, um die Untersuchung zu begrunden.

(43° )
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. 126.

Sobald der Rector auf diese oder jede andre Arc von einer zwischen zwei Seudeneen

vorgefallenen Injurie ekwas erfähre; wird er, uncer Beobacheung des strengsten Secill-

schweigens über den Urheber der Anzeige, den Beleidiger und Beleidigeen vor sich fordern

lassen, und die Serektigkeic, soweit sie die Privargenugehuuns betrise, in Güce beizulegen

suchen. Dieser Versuch geschieher zuerst ohne Zeugen.

S. 127.

Komme die Aussöhnung zu Stande, so ercheile der Beleldiger schriftlich oder münd-

lich diejenige Erklärung, über die man sich vereiniget hat, und der Beleldigee erklärr,

in Gegenwark zweier von ihm, und zweier vom Gegner mitgebrachten Zeugen, daß er mit

der gegebenen Genugthuung zufrieden sei. Beide geben sich nun wechselseitig, und jeder

des Andern Freunden das Chrenwort, dem Recéor aber den Handschlag, und die Ver-

sicherung an Eides Scate, daß diese Sache auf immer zwischen ihnen abgeehan, und kein

Gegenstand weiterer Vorwürfe, oder gar einer Ausforderung seyn solle, noch könne.

Uiber dieses alles wird ein Prokocoll aufgeset, von beiden Theilen, so wie von den Zeu-

gen, unterschrieben, und jedem Theile, auf Verlangen, eine Abschrife zugestellt. Doch steht
den Partheien auch frei, sogleich darüber zwei gleichlautende Orlginalaufsäßze selbst zu fer-

eigen, solche nebst den Zeugen zu unterschreiben, gegen einander auszuwechseln, und sich,

nach Befinden, gerichtlich dazu zu bekennen.

S. 123.

Wird die Sache auf diese Weise nichte beigelege, oder hat der Beleidigte sie sofort
beim akademischen Concilium angebracht, so soll auf gleiche Art an Gerichtsstelle die

Güte gepflogen werden.

6. 120.

Komme auch da keine Aussöhnung zu Scande, und der Angeschuldigee läugnet die

Beleidigung, oder erklärt, daß er durchaus die Absiche zu beleidigen nicht gehabe habe,
so wird im erstern Falle das rügenmäßige Verfahren fortgestelle, im letztern aber, wenn

die Handlung oder Erklärung weder an sich, noch nach den Umständen für injuriös zu
achten ist, der Bescheid dahin gegeben werden, daß der Denunciane sich bei dieser Erklär-

ung genügen lassen solle, und wider den Angeschuldigeen nichts vorzunehmen sei.

5. 130.
Muß aber auf Prlvakgenugehuung erkanne werden , so soll dem Bekeldiger die Ab.

biete und Ehrenerklärung, oder, nach Besinden, blos dle erstere, dergestale auferlegt wer-
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den, daß er solche in Gegenwart zweier vom Beleidigten mitgebrachten Zeugen, welche

Studirende seyn mussen, zu leisten und der Beleidigte sich dabei zu begnugen habe.

S. 151.

In jedem Falle sind bie Parkheien, auf obgedachee Arr, Ehrenwore und Handschlag
zu geben schuldig, daß die Sache uncer ihnen abgerhan sei, und deshalb kein Duell unter

ihnen erfolgen solle.
S. 132.

Weigert sich der Beleidiger, die Genugkhuung zu leisten, oder der Beleldigee, sie für

binreichend zu erklären, so soll er so lange aufs Carcer gebracht werden, bis er gehorcht.

G. 135.

Ein Gleiches soll gegen den Statt finden, der das erwähnte Ehrenwore und. Angelöb-

niß zu geben sich weigert,
ß. 134.

Sind die Beleidigungen an offentlichen Orten geschehen, so soll, auf Verlangen des
Beleidigten, die Nachricht von der erfolgten Genugthuung oder Vereinigung, so wie von

dem geleisteten Angelobnisse, an dem Orte, wo die Beleidigung erfolgt ist, wenn solcher

ein Auditorium oder das Convictorium war, wenn aber die Beleidigung auf der Gasse,

oder an einem andern öffentlichen Orte dergestall geschah, daß darüber ein öffentliches Auf-

sehen entstanden ist, am schwarzen Brete angeschlagen werden.

 . 135.

Alle oberwähnte Angelöbnisse werden so geleister, daß der Angelobende sich auf den

Ulbercrecungsfall der Strase der immerwährenden, durch mehrmonalliches strenges

Gefängniß geschärften, Relegation uncerwirse. Werden sie daher von Seiten des

Beleidigers oder Beleidigeen durch chäctliche oder wörtliche Reizungen zum Duell, durch
genommene Selbstrache, durch Ausforderung, oder gar durch Ouell gebrochen, o soll,

außer der ordentlichen Strafe eines jeden dieser Vergehen, der Verbrecher, als ein ehr-

vergessener Verletzer seines Ehrenworts und an Eides Statt gegebenen Versprechens, durch

einen Anschlag am schwarzen Brete bekannt gemacht, auch der deshalb besonders zu druk—-

kende deutsche Aufsatzim.Convictoriumund in den öffentlichen Hörsälen angeschlagen werden,

6. 156.

est damte bie Rekegatson verbunden, so wird dieser Aufsas den sämmolcchen auswär:
ceigen Universitären, an welche vie-Nelegatsonpotente: gelangen, mie zugesendet. ·
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s. 137. -

Jede Drohung miteiner Ausforderung zum Zweikampfe, sie geschebe, durch welche

Worte sie wolle, als: „man werde sich sprechen“ so wie auch die Aufforderung zur Her-

ausforderung, etwa mit den Worten: „man sey zu sinden; man wohne da und da“ u. K. f.

soll, wenn auch darauf weder Ausforderung, noch Duell erfolge, mit vier wöchentli-
cher Carcerstrafe zweiter Gattung geahndet werden.

G. 153.

Jede Herausforderung soll.,, wenn sie in der Hite, gleich nach erfolgter Beleidigung

geschiebet, und kein Duell darauf erfölge, mit vierwöchenelicher Carcerstrase zwei-
ter Gattung bestraft werden. ·

5«139.
Ist sie aber durch ein schriftliches Cartel oder durch Mittelspersonen, oder uberhaupt

nicht auf der Stelle geschehen, so soll sie, wenn sie freiwillig ist, mit zweimonatlichem
Carcer erster Gattung, wenn sie aber auf die in nachstehenden §. J. beschriebene Art abge-

nothiget ist, nur mit vierwochentlichem Carcer dritter Gattung bestraft werden.

9. 140.

Wer freiwillig eine Herausforderung annimmt, und sich zu stellen verspricht, der soll,

wenn das Duell durch Zufall oder obrigkeitliche Dazwischenkunft verhindert wird, gleich

dem Herausfoderer bestraft werden; dafern er die Herausforderung nicht selbst erzwungen

hat, als in welchem Falle er mie dir oben im 121sten F. bestimmten Strafebelegt wer-

den soll.

. 141.

Ist aber das Duell deshalb unterblieben, weil sich beide Theile in Güte verglichen,

und das Duell freiwillig unkerlassen haben; so soll keiner vonBeiden bestraft werden.

6. 142.

Hat der Herausgeforderte die Herausforderung gehörigen Orks angezeigk und dadurch

das Ouell verbindert; so soll ihm alle Strafe erlassen seyn.

· 6143

In diesem, so wie beim vorigen Falle, bewendet es, wenn die Sache zur Kenntnißder

akademischen Behörde komme, so viel das Duell anlange, bei einem gerichtlichen Verweise.

(.141.
Wenn der Herausgeforderte, oder der Beleidiger selbst oder durch Andre, durch Be-

schimpfungen, durch, das sogenannte schändliche und ehrlose Seen in Avantage und die
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dabei vorgefallenen Mißhandlungen, oder durch die Drohung, daß man den Beleidigten,

wegen unterlassener Herausforderung, oder wegen unterlassener Stellung zum Duell, für
einen mic öffentlichem Schimpfe belasteken Menschen, oder in Verruf erklären wolle, sei-
nen Gegner zur Herausforderung oder zur Aufnahme des Duells vermochr, so ist die Her-

ausforderung oder das Duell für abgenöthige zu halten.

6 145.

Indeß soll ein Jeder, dem dieß widerfähre, state sich wirklich zu schlagen, dem

Rector oder dem akademischen Concilium davon sofore Anzeige thun, oder durch Andre
thun lassen. Der Reccor wird sodann sogleich, wenn ihm die Anzeige nur auf irgend

eine Weise glaubhaft gemacht wird, den Urheber der That und alle Diejenigen, die an den

obbeschriebenen Behandlungen Ancbeil genommen haben, gefänglich einziehen lassen.

G. 146.

Uiberhaupt aber wird derselbe nöehigenfalls, zur Verhücung eines Duells, nach irgend
einer vorgefallenen öffentlichen Sereitigkeic, oder auch Privatschlägerei unter Studenten,

die streitenden Partheien, bis zu Auskrag der Sache, gefänglich einziehen lassen.

6. 147. "

Findet er in diesem Falle für gur, die gefänglich Eingezogenen gegen weiten Arrest zu

entlassen, so wird es niche eher und nicht anders geschehen, als bis von ihnen, in An-

sebung der Vermeidung des Duells, das oben angeführte Angelöbniß geleistet worden ist.

. 146.

Der Vorwand, daß der Angeschuldigee zur Herausforderung oder zum Duell genöchige

worden sei, kann ihm nichts helsen, wenn er nicht, durch welche Handlungen und durch

welche Personen dies geschehen ist, unter Angabe der Zeic und des Orts, wo dies gesche-

ben sei, beibringt.

6. 149.
Jeder wirklich erfolgte Zweikampf ist, wenn beide Theile sich ohne Zunöchigung dazu

vereiniget baben, am Herausforderer mit viermonatlicher, am Herausgesorderten mie

dreimonatlicher Carcerstrafe erster Gattung, und an Beiden mie immerwäh-
render Relegation zu ahnden.

 . 150.
Ist aber der Herausgeforderte Ueheber des Sereics gewesen, und hat er, ohne vorher

zum Zorne gereizt zu seyn, durch absichtliche Beschimpfung oder Schläge, besonders an

öffentlichen Orten, die Herausforderung veranlaßt, so ist seine Gefängnißstrase um einen

el Monate zu verlängern, und die des Herausforderers in eben dieser Maße zu
verkürzen.
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. 151.

Hat dagegen der Herausforderer die Gelegenheit zur Herausforderung gesucht, und
wegen unbedeutender, geringfugiger oder gar erdichteter Beleidigungen den Andern gefor-

dert: so soll, besonders wenn er sich vorher schon eines reuommistischen Betrragens schul-

dig gemache hac, seine Carcerstrafe verdoppelc werden.

 152.
Wegen abgenörhigeen Duells soll derjenige Thell, der den andern zur Ausforderung

oder zur Annahme derselben genothiget hat, mit achtmonatlichem Carcer erster Gat—

tung und immerwahrender Relegation, der Genothigte aber, sei er Herausgeforderter

oder Herausforderer, mit sechs- bis achtwochentlichem Carcer dritter Gattung be-
straft werden, und, nach Befinden, das Consilium abeundi erhalten.

. 155.

Hätte aber der Herausgeforderke auf die obbeschrlebene Arc, im Geiste der Renommi-

sterei, durch grobe Beleidigungen die Herausforderung, auf welche er sich nachher gezwungener-

maßen stellen müssen, selbst veranlaße, so soll bei ihm, state des Consilü abeundi, Re-

legation auf fünf Jahre State finden.
. 154.

Wer zur Herausforderung genothiget worden ist, hat dadurch sein Reche, auf dem le-

galen Wege Genugehuungzusuchen,nicht verloren, sondern es soll ihm Gerichts wegen dazu
verholfen werden.

6. 155.

Ist der Zweikampf ohne vorherige Ausforderung, gleich nach erfolgter Beleidigung, in
der ersten Hitze geschehen, so ist in der Regel der, welcher zuerst dazu aufforderte, mie

dreimonaklichem Carcer erster Ggetung, der Andre aber, nach Beschaffenheie der
Umstände, mie der Hälfre dieser Strafe, oder auch nur mie einmonarlichem Carcer

zweiter Gattung zu bestrafen, Beiden aber, nach Uncerschied der Fälle, das Consiliumn

abcundi zu ereheilen, oder die Relegation auf kürzere oder längere Zeit gegen sie zu

verfügen.
6. 156. "

Hat aber der Herausgeforderte auf die oben beschriebene Art den Zweikampf muthwillig

veranlaße, so ist die Carcerstrafe bei ihm um einen bis zwei Monate zu verlängern,

und beim Herausforderer in eben diesem Verhälenisse zu kürzen.

. 157.

Auf den Vorwand des Rencoötres soll aber nicht geachtet werden, wenn der Zwei-

kampf an einem entfernten Orte, oder doch mit möglichster Vermeidung des Aufsebens ge-
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halten, oder Zeugen, oder Secundanten, oder Bedienten, oder auch Chirurgen dabei ge

wesen sind.

 15.

Ist ein Todschlag oder eine Verstümmelung im Duell geschehen, so soll niche disci-

plinarisch, sondern nach den tandesgesetzen criminell verfahren werden.

G. 150. ,

Wer Andre zum Duell anreizt, oder aufhetzt, Herausforderungen schriftlich, oder münd-

lich bestelltund sich uberhaupt bei der Veranlassung eines Duells auf irgend eine Weise

thatig bezeigt, soll, nach Unterschied der Falle, mit zwolftagiger bis achtwochent—
licher Carcerstrafe erster oder zweiter Gattung belegt, und, nach Befinden, von der

Universitat weggewiesen werden.

6. 100.

Wer an Zunöchigungen zum Duell durch Worte oder Handlungen thäcigen Antheil

nimmt, soll, nach Unterschied ber Fälle, mit vierwöchenclichem bis dreimonatli-

chem CarcMer erster oder zweiter Gattung, und, nach Befinden, mic dem Consilio abeundi

bestraft werden.

 . 101.

Wer bei dem sogenannten Seßen in Avamtage an den Thäclichkeicen wider den Gemiß-

handelten selbst Antbeil nimmt, der soll die oben F. 121. bestimmte Strafe leiden.

9. 162.
Wer aber blos als ein von dem Heuptverbrecher erforderter Zeuge dabei erschienen ist,

der soll mit sechs- bis achtwochentlichem Carcer zweiter Gattung und dem Consi-
lio abeundi bestraft werden.

G. 165.

Wer einem andern Studirenden deshalb, weil dieser die Herausforderung unterlassen,

oder sich auf erfolgte Herausforderung nicht gestellt, oder eine ihm widerfahrene Ehrenver—

letzung oder Herausforderung gehorigen Orts angezeigt, oder sich mit dem Gegner ausgesohnt
hat, irgend Vorwurf macht, oder ihn verachtlich behandelt, der soll drei-- bis sechs-

monatliche Carcerstrafe zweiter Gattung dulden.

 . 104.

Hat er ihm aber deshalb wörtliche oder chätliche Ehrenverlezungen zugefügk, so sollen
die im vorstehenden s. angedroheten Strafen um einen bis zwei Monate erhöhet
werden.

Gesetzlammlung 1822. r 44 I
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F. 165.

Hat er endlich ihn sogar als einen offentlich und allgemein beschimpfeen Menschen, im

Geiste des sogenannten Comments, behandelt und in Verruf erklärk, so soll er noch über-

dieß, nach Verbüßung der im vorigen §F. erwähnten Strafe, auf immer relegirt werden,

Auch sollen diejenigen Seudirenden, welche einen dergleichen ausgesprochenen Verruf durch

ausdrückliche Aeußerungen, oder durch Mienen und Geberden, absichtliches Stoßen auf den

Seraßen, Scharren in den Hörsälen, oder gar noch gröbere Injurien anerkennen, oder seemde

Aeußerungen dieser Art durch ihren Beisall unterstutzen, mit der Relegation bestraft wer-

den. Wer überhaupc einen andern Studirenden, oder mehrere in Verruf erklärt (als ehr-

los bezeichnet) oder dergleichen Erklärungen verbreiter, wird, nach Befinden, mit dem Con-
silio abeundi oder der Relegation belegt.

6. 106.

Wer das Vorhaben eines Duells kenne, soll solches dem Rector, unter Benennung

der Personen und Umstände, unverzüglich melden; wobei ihm, auf Verlangen, die strengste

Verschwiegenheit in Ansehung seines Namens zugesichert wird. Unterläße er dieses, so

soll er mit achttägigem Carrer dritter Gattung bestrafe werden.

. 10.

Diejenigen, welche beim Duelle als Secundanten mitgewirke haben, sollen mie dret-

monatlicher Carcerstrafe zweiter Gatcung, und Relegation auf drei Jahre
bestrast werden. « «

5.168.
Ist aber durch ihre Bemuhung das Duell vorher, oder noch auf dem Kampfplatze

gänzlich verhindert worden, so sollen sie, wenn sie sonst keiner andern Vergehungen sich

bierunter schuldig gemacht haben, mit aller Strafe verschone werden.

. 100.
Ist im Duelle Jemand geblieben, so trecen auch gegen die Secundanten die gemeinen

tlandesgesehe ein, und selbige können noch auferdem mit immerwährender Relegacion

belegt werden.

. 170. 6

Ist eine Verwundung vorgefallen, so liegt den Secundancen ob, auch wider Willen

des Verwundeten, einen gebörig legitimirten Arzt oder Wundarzt sofort zu Hülfe zu

rusen. Sie werden, bis sie dieß gerhan haben, für alles Unglück verantwortlich, welches
durch die verspätete Herbeischaffung der Hülfe, durch die (außer zu dem etwa vorläufig

unen#behrlichen Verbande) erfolgte Zuziehung eines merizinischen Sendenten oder Aster-
arztes, oder durch Verheimlichung der Verwundung, veranlaßt werden dürfte.
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8. 171.

Diejenigen Studenten, die wissentlich als Zeugen zu einem Duelle bestellt worden und

dabei erschienen sind, ziehen sich durch ihre Gegenwart die Halfte der, den Secundanten

angedroheten, Carcerstrafe zu. Sie sind jedoch ebenfalls in der oben angegebenen Art mit

aller Strafe zu verschonen, wenn sie die Unterlassung des Duells und die gütliche Beileg-

ung der Sache vorher, oder noch auf dem Kampfplatze, bewirkt haben.

— 5.172.

Studirenden, welche durch Zufall zu einem Duelle gekommenzu seyn, vorgeben, soll
dleser Vorwand nichts helfen, sondern sie sollen als absichtliche Zeugen bestraft werden,
dafern sie nicht den Anfang oder die Fortsetzung des Duells zu verhindern gesucht, oder,

wenn ihnen dieses nicht gelungen wäre, dem Rector der Universitat, oder dem akademi-

schen Concilium, unverzüglich Nachricht davon ertheilet baben.

d. 175.

Der Studirende, der wissentlich seine Wohnung, oder einen von ihm gemietheten

Garten, oder sonstigen Platz, zu einem Duelle hergiebt, soll mit zweimonatlichem

Carcer zweiter Gattung bestraft werden, wenn er auch weder Zeuge, noch Zuschauer ge-

wesen ist.
§. 174.

Gleiche Strafe soll den ereffen, der wissentlich einer oder beiden Partheien zu elnem

Duelle die Waffen verschasse.

. 175. "

Studirende, welche sich der Medizin oder Chirurgie gewidmet haben, sollen, bel vier-

wöchenetlicher Carcerstrafe der strengsten Arc, sich niche absichtlich und auf vorgäng-
ige Bestellung zum Behufe des Verbandes, oder der ärztlichen Besorgung der Wunden,

mic auf den Kampfplatz, oder in dessen Nähe begeben. Werden sie aber herbeigehole,

so sollen sie zwar die augenblicklich zu leistende Hülfe, so weit sie zu derselben geschicke sind,

nicht versagen, jedoch sofort Sorge tragen, daß der Verwundete durch einen zur Praris

berechtigten Arzt oder Wundarzt in die Cur genommen werde, auch dem Reccor daven so-

fort Anzeige thun.
« 0-17.6.

Weigert sich der Verwundete, oder wollen es dessen Freunde oder Andre verhindern, daß

letzteres geschehe, so soll der medizinische oder chirurgische Student sich der Cur nicht un—

terziehen, jedoch jedenfalls dem Rector oder dem akademischen Concilium die Sache sofort

anzeigen.
( 1 D,
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s. 177.

Jede Uibertretung dieser Verordnung soll, wenn kein Schade geschehen ist, mit drei—
bis vierwochentlichem Carcer zweiter Gattung, wenn aber der Verwundete an der

Wunde oder Verletzung gestorben, oder ihm eine bleibende tähmung, oder der Verlust

eines Gliedes zugezogen worden ist, mit ein- bis dreimonatlicher Carcerstrafe

erster Gattung, und, nach Befinden, mit Relegation bestrafe werden.

F. 173.

Vorstehende Verordnungen gelten, so weit sie darauf anwendbar sind, auch von den,

von teipziger Studirenden außer tandes, mie anderwärts Studirenden oder mit niche

Seudirenden begangenen Uibertretungen der Duellgesetze.

S. 170.

Auch findet bier, so wie bei der ganzen akademischen Disciplin,
a) unter Studirenden, die des Geschlechtsadels cheilhafeig sind, und Andern kein

Unterschied; ingleichen
b) keine Verwandlung der zuerkannten Disciplinarstrafen in Geldstrafen State.

G. 180.

In wichtigen Straffallen, und namentlich bei Untersuchungen der Theilnahme an ver—

botenen Verbindungen, Tumulten und Duellen, werden wahrend der Untersuchung die Ange—

schuldigten, wenn sie das Königl. Convickorium oder ein Königl. Seipendium genießen,

vorläufig von diesen Wohlthaten auf unbestimmte Zeic suspendiret, wenn ihnen aber Pri-

vatunterstützungen zu Theil worden sind, deren Collakoren von der gegen die Percipienten

eingeleiteten Untersuchung Gerichts wegen benachrichtiget,

G. 131.

Weder die gegen das Verfahren des Gerichks in den nach diesen Gesetzen zu beur-

kheilenden Strafssachen, noch die gegen dessen Entscheidungen und deren Vollziehung ein-

gewendeten Appellationen haben Suepensivkraft.

. 132.

Die Relegation, sie sei nun immerwährend oder temporair, die Wegwelsung (Consi-

lium abeundi) und die Ermatriculation sind allemal mie dem Werluste des akademischen

Bürgerrechts in seinem ganzen Umfange, also auch des akademischen Gerichesstandes und

der etwanigen akademischen Benesicien, verknüpfe.
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. 133.

Kein Relegiecer oder Weggewiesener darf über die bei der Ankündigung der Strafe

ihm nachgelassene Zeie in der Stcadt, oder deren Nähe (wozu auch ein Umkreis von zwei

Meilen gerechnet wird) sich verweilen, widrigenfalls wird er durch die Scadt= oder Orts-

Polizel in Verhaft genommen und entfernt werden.

6.n 184.
Wer relegirt ist, kann kein Zeugniß der akademischen Obrigkeit uber seinen Univer—

sitatsaufenthalt erhalten, und bleibt also von der Aussicht einer BeforderungindenKonigl.

Sachsischen Landen ausgeschlossen.

ß. 185.
Die Strafe der Relegation wird jedesmal der Konigl. Landesregierung, so wie dem

Königl. Kirchenrathe und Ober-Cousistorio, nicht minder den sämtlichen Universitären,

mie welchen die Universität zu teipzig in Compactaten stehee, angezeigt. Leßteres, inglei-

chen die jedesmalige Anzeigeerstattung an den Kirchenrath, findet auch bei erfolgenden blo-
Hen Wegweisungen Statt. «

5.186.

Die bloße Wegweisung von der Universitat hindert zwar nicht die Ertheilung eines

obrigkeitlichen Zeugnisses uber den bisherigen Universitatsaufenthalt, wenn der Weggewie-

sene dergleichen verlangen sollte. Es wird aber die Arc der Enefernung und ihre Veran-
lassung darinnen ausgedrücke werden.

S 167.

Wer wegen geringerer Vergehungen zu einer gelindern Serafe gezogen worden ist,

erhalt zwar das gewohnliche obrigkeitliche Zeugniß uber seinen akademischen Aufenthalt,
jedoch mit dem Ausdrucke: daß gegen dessen Betragen etwas Hauptsachliches nicht
vorgekommen sei.

S. 1868.

Ist an Jemandem eine Gefangnißstrafe von mehrern Wochen oder Monaten vollzogen,
so wird die Ursache und Art seiner Bestrafung im Sittenzeugnisse ausgedruckt werden.

S. 189.

Wer hingegen irgend einer Vergehung angeschuldiget und deshalb noch in Untersuch—
ung ist, oder die ihm zuerkannte Strafe noch niche verbüßt hat, kann vor Beendigung
der Uncersuchung und Verbüßung der Serafe kein Sicenzeugniß erhalten.



(326 )

§6. 100.

Ist einem Studirenden, wegen eines Verbrechens, Zuchthaus-, oder eine noch härtere
Serafe durch Urtel und Recht auferlegt, oder gegen denselben die Specialinquisicion ange-

stellt worden, so verliert er auf immer die Vorrechte eines studirenden akademischen Bürgers.

s. 191.

Wenn schon alle blos polizeiwidrige Handlungen der Studirenden zur ausschließlichen

Cognition der akademischen Gerichte gehoren, so ist jedoch das vereinigte Polizeiamt ver.

pflichtet, auch zu Abwendung dieser Vergehungen thatig mitzuwirken. Es konnen daher,
besonders bei vorfallenden Excessen und Storungen der offentlichen Ruhe, Ordnung und

Sicherheit, Studirende ebenfalls durch die Polizeibehorde festgenommen und auf das ver.

einigte Polizeiamt gebracht werden; sie sind aber von diesem, wenn die Einlieferung vor

zehn Uhr Abends geschehen, noch an demselben Tage, und, wenn die Verhaftung nach

zehn Uhr erfolgt ist, am folgenden Tage fruh, ohne vorgangige Vernehmung der Verhaf—
teten, an die akademische Behorde, welche, auf erhaltene Nachricht, die Verhafteten durch

einen Officianten und akademische Diener ungesaumt abholen zu lassen hat, zum Behuf

der Untersuchung und Bestrafung, abzugeben. Hiernächst ist zwar die Polizeibehörde an-

gewiesen, bei der Arretirung der Studirenden alle thätliche Behandlung, oder gar persön-

liche Verletzung derselben, insofern keine Widerseßlichkeit Statt findee, sorgfältig zu vermei-

den; sollten aber, wegen erfolgter Arretirung eines, oder mehrerer Srudirender durch die

Yolizeibehörde, Aufläufe unker den Studirenden enesteben, diese sich an einem öffentlichen

Plate versammeln, oder auf den Seraßen mir Geschrei umherziehen, oder sich beigehen

lassen, die Entlassung der Verhafteten zu begehren, so sind letztere niche eher, als

nach #bergestellter Ordnung und Ruhe, an die Universität abzugeben, so wie

auch, wenn ein Haufe vereinigter Seudencen, entweder ehe noch der Königl. Commissarius

oder ein Mieglied der Universitäc hinzugekommen, oder nach feuchtlos erfolgter Ermahn=

ung, Ercesse begeht, die öffentliche Ruhe stört, Gewalt an Sachen oder Personen verübt,

und den Warnungen der Polizeiofficianten kein Gehör giebe, oder wohl gar denselben sich

widersetzt, die Polizeibehörde berechtige und verpflichtet ist, diesem Unwesen soforc zu steu-

ern, und in dieser Absicht die Tumultancen zu vertreiben, auch sich der Ercedenten zu

bemächtigen. "

Vierter Titel.
Von dem Abgange von der Universitct.

 t
Jeder, der die Unlversitäc freiwillig verläße, er sei Ausländer oder Inländer, muß

mic einem Sittenzeugnisse versehen seyn, welches vom Concilio perpe#uo, unter der Uncer-

schrist des Rectors, Syndicus und Actuarlus der Universitäc, ausgeferkiger wird.
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ß. 193.
Niemanden wird daher, wenn er nicht von der Universitäc relegire oder weggewiesen

worden ist, der zu seiner Abreise nöthige Paß eher verabfolge, als bis er sich durch eln

bis zur Zeit seines Abganges lautendes Sictenzeugniß legitimiret hae.

K. 104.

In diesem Zeugnisse wird bemerke, wie lange der Abgehende auf der Unitversicäc sich

aufgehalten habe, und ob gegen dessen sittliches Becragen etwas vorgekommen sei.

# 105. %

Niemand kann ein solches Zeugniß erhalten, der niche die Zeie, auf welche er dasselbe

nachsucht, auf Verlangen, insbesondre bei dießfalls vorwaltender Ungewißheic, durch Zeug-

nisse akademischer tehrer, deren Vorlesungen er besucht hat, bescheiniget.

6. 196.

Wer sich von der Universität heimlich entfernt, ohne das vorgeschriebene Sittenzeug-

niß ausgewirke zu haben, der soll, wenn Ursachen vorhanden seyn sollten, ihm solches zu
versagen, oder vorzuenthalten, unter Anzeige dieser Ursachen, als ein Entwichener am

schwarzen Brete bekannt gemacht werden.

6G. 197.

Kein Studirender, in welcher Faculrät es auch sei, kann zum Examen, oder zur

Hromotion, oder, wenn er mik einem akademischen Grade schon versehen ist, zu elnem

Oöbern zugelassen werden, wenn er niche zuvor ein Sittenzeugniß des Inhalts beibringe,

daß gegen ihn etwas Widriges, oder doch wenigstens ecwas Hauptsächliches, (man vergl.

§. 137.) nicht vorgekommen sei.
Seße derselbe seine Seudien zu leipzig, nach überstandenem Eramen oder erlangter

Promotion, fort, so ist das erhaltene Sittenzeugniß von der Facultät, wo er examinirt

oder promovirt worden, nach davon gemachtem Gebrauche, zur Erpedition des akademi-

schen Conciliums zurückzugeben, und er hat bei seinem endlichen Abgange von der Univer-

sirät, ein anderweitiges, bis dahin lautendes Zeugniß über sein Verhalten zu suchen.

Ausgegeben zu Dreében, am 2often April 1322.
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